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1 Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 Ziel und Zweck 

Ziel und Zweck 1 Der Gestaltungsplan Hubelstrasse bezweckt eine Überbauung des 
heute unternutzten Areals mit einer angemessenen Dichte und einer 
besonders guten Einpassung in die ortsbaulich wichtige Situation öst-
lich der denkmalgeschützten Kirche. 

 2 Mit dem Gestaltungsplan soll eine hohe Wohnqualität und eine gute 
Umgebungsgestaltung mit attraktiven Spiel- und Aufenthaltsbereichen 
sichergestellt werden. Dazu ist eine zusammengefasste und platzspa-
rende Erschliessung von der Hubelstrasse zu ermöglichen. Der Stras-
senraum der Hauptstrasse soll aufgewertet und mit publikumsorien-
tierten Nutzungen belebt werden.  

 

§ 2 Bestandteile 

Bestandteile 1 Der Gestaltungsplan besteht aus folgenden rechtsverbindlichen Tei-
len: 

- Situationsplan 1:500 

- Sondernutzungsvorschriften 

 2 Die erläuternden Teile des Gestaltungsplans sind: 

- Planungsbericht nach Art. 47 RPV 

- Beilage-Dossier bestehend aus: 

- Richtprojekt Roefs Architekten AG (wegleitend)  

vom 17. März 2023 

- Umgebungskonzept iten landschaftsarchitekten GmbH (weg-
leitend) vom 3. April 2023 

- Umfeldanalyse Belloli Raum- und Verkehrsplanung 

- Lärmgutachten Grolimund + Partner AG 

- Situationsanalyse Dorfkern, KIP Siedlungsplan AG 

- Geschwindigkeitsmessung, Innolutions 

 

§ 3 Perimeter 

Perimeter 1 Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans Hubelstrasse umfasst die 
im Situationsplan 1:500 bezeichnete Perimeterfläche. 

 

§ 4 Verhältnis zum übergeordneten Recht 

Verhältnis zum übergeord-
neten Recht 

1 Soweit der Gestaltungsplan keine abweichenden Regelungen ent-
hält, gelten die Bestimmungen der Bau- und Nutzungsordnung der Ge-
meinde Niederwil. 

 2 Vorbehalten bleibt die übergeordnete Gesetzgebung des Kantons 
und des Bundes, insbesondere die einschlägige Bau-, Planungs- und 
Umweltschutzgesetzgebung. 
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§ 5 Privatrechtliche Regelungen 

Privatrechtliche Regelun-
gen 

1 Die Nutzungen der erforderlichen Gemeinschaftsanlagen (z.B. Spiel- 
und Begegnungsbereich, arealinterne Fusswege, Standort Entsor-
gung) sind durch grundbuchlich gesicherte Dienstbarkeiten und Nach-
weise der Einträge ins Grundbuch sicherzustellen, die bis spätestens 
mit der Baufreigabe vorliegen müssen. 

2 Bebauung 

 

§ 6 Baubereiche für Gebäude 

Baubereiche 1 Gebäude mit dazugehörigen Untergeschosse sind innerhalb der im 
Situationsplan 1:500 bezeichneten Baubereiche A bis G zu erstellen. 
Gebäude, inkl. vorspringender Gebäudeteile (z.B. Balkone) müssen 
einen Mindestabstand von 7.5 m zum jeweils benachbarten Gebäude 
einhalten. 

 2 Nicht an die im Situationsplan bezeichneten Baubereiche gebunden 
sind: 

a) Elemente der Freiraumgestaltung und Entsorgung (z.B. Sitzgele-
genheiten, Treppen, Rampen, Veloabstellplätze, Containerabstell-
plätze) 

b) Klein- und Anbauten für den gemeinschaftlichen Aufenthalt 
c) Vorspringende Gebäudeteile, Dachvorsprünge und Vordächer 

Im Weiteren gelten die Bestimmungen § 21 BauV. 

 3 Unterirdische Bauten dürfen innerhalb des im Situationsplan be-
zeichneten Bereichs für Unterirdische Bauten erstellt und dürfen an, 
respektive über die Grundstücksgrenzen gebaut werden. Die schriftli-
che Zustimmung der Nachbarn (ausserhalb des Planungsperimeters) 
ist zwingend, wenn der Grenzabstand unterschritten wird. Für Wurzel-
schächte sind Aussparungen an dem im Situationsplan bezeichneten 
Bereichen in den angegebenen Mindestabmessungen zwingend (Aus-
sparung unterirdische Bauten). 

 4 Die etappenweise Ausführung der Überbauung ist jedoch zulässig 
und setzt den Nachweis einer funktionsfähigen und ortsbaulich über-
zeugenden Überbauung der jeweiligen Teiletappen voraus. Ferner 
müssen die gestaltungsplankonforme Überbauung, Freiraumgestal-
tung und Erschliessung des gesamten Areals bei jeder Etappe ge-
währleistet bleiben. 

 § 6a 

Bereich für  
nachgelagertes Verfahren 

1 Für das Grundstück Nr. 324 ist vor einer Neuüberbauung im Einklang 
mit dem Gestaltungsplan Hubelstrasse ein eigener (Teil-) Gestaltungs-
plan oder einer Änderung des Gestaltungsplans in einem nachgela-
gerten Verfahren zu erstellen. 

2 Darin ist vorzusehen, dass sich die wesentlichen Qualitätsmerkmale 
(bauliche Dichte, Höhe des Gebäudes, Aussenraum, Energievorga-
ben, etc.) am Gestaltungsplan Hubelstrasse zu orientieren hat.  
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3 Ein Neubau muss zu den Gebäuden in den Baubereichen A und D 
auf der Parzelle Nr. 323 einen Gebäudeabstand von 8.5 m wahren.  

4 Die Parkierung hat über die gemeinsame Einstellhalle im Perimeter 
an der im Situationsplan bezeichneten Stelle zu erfolgen (§ 13 SNV). 

 

§ 7 Pflichtbaulinien 

Pflichtbaulinien 1 Entlang der Pflichtbaulinien der Baubereiche A bis C ist die jeweilige 
Fassade auf der ganzen Höhe auf diese zu stellen. Ausgenommen 
sind Dachvorsprünge und Vordächer bis 1,5 m Auskragung. 

 

§ 8 Geschosszahl und -höhe 

Geschosszahl und -höhe 1 Es sind maximal drei Vollgeschosse in den Baubereichen A bis E 
zulässig, wobei in den Baubereichen A bis C auf den der Hauptstrasse 
zugewandten Fassaden maximal zwei Vollgeschosse in Erscheinung 
treten dürfen. In den Baubereichen F bis G sind maximal zwei Vollge-
schosse zulässig. 

 2 In den Baubereichen A bis C darf die zulässige maximale Geschoss-
höhe im Erdgeschoss 4.5 m betragen, wenn die Nutzung nicht für das 
Wohnen bestimmt ist. 

 

§ 9 Dachform 

Dachform 1 Für die Baubereiche A, B und C gelten bezüglich Dachform die Best-
immungen gemäss rechtskräftiger Bau- und Nutzungsordnung der Ge-
meinde Niederwil. Für die Baubereiche D bis G sind nur gleichseitige 
Satteldächer mit einer Neigung von mindestens 40 Grad zulässig. Der 
First ist entsprechend der längeren Gebäudeseite nach auszurichten. 

 2 Dachaufbauten dürfen pro Gebäudeseite nicht breiter als ein Drittel 
der Fassadenlänge sein. Dacheinschnitte sind nicht zulässig. In den 
Baubereichen D bis G dürfen Dachaufbauten bis zum Dachrand rei-
chen. 

 

§ 10 Nutzungsart 

Nutzungsart 1 In den Baubereichen A bis C sind Wohnungen, mässig störende 
Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe sowie Verkaufsnutzungen zu-
lässig. Die ersten Vollgeschosse auf Ebene Hauptstrasse sind publi-
kumsorientierten oder gewerblichen Nutzungen vorbehalten. Im ers-
ten Vollgeschoss des Baubereichs B sind Wohnungen mit Ausrichtung 
nach Osten zulässig. 

 2 In den Baubereichen D bis G sind nur Mehrfamilienhäuser mit aus-
schliesslich Wohnungen zulässig. In den Baubereichen F und G sind 
jeweils max. 8 Wohneinheiten zulässig. 

 3 In den ersten Vollgeschossen auf Ebene Hof der Baubereiche A und 
F sind hindernisfreie Gemeinschaftsräume gemäss Richtprojekt zu er-
stellen. Angebote für ältere Bewohner sind zu ermöglichen. 
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 4 Das Wohnungsangebot soll mindestens 25 % hindernisfreie und al-
tersgerechte Wohnungen bereitstellen. Es wird auf folgende Normen 
und Wegleitungen verwiesen: 

- Merkblatt des Bundesamtes für Wohnungswesen BWO  
- SIA-Norm 500  
- Minimalanforderungen der Planungsrichtlinien altersgerechte 

Wohnbauten der schweizerischen Fachstelle für behinderten 
gerechtes Bauen 

 

§ 11 Nutzungsmass 

Nutzungsmass 1 Die maximal zulässigen, anrechenbaren Geschossflächen betragen 
für den 

- Baubereich A 340 m² 
- Baubereich B 1’070 m² 
- Baubereich C 755 m² 
- Baubereich D 810 m² 
- Baubereich E 968 m² 
- Baubereich F 555 m² 
- Baubereich G 510 m² 

 2 Eine Übertragung von anrechenbaren Geschossflächen zwischen 
Baubereichen für Gebäude ist im Umfang von maximal 10% des grös-
seren der betroffenen Kontingente möglich, sofern die ortsbauliche 
Konzeption nicht gestört wird und die gesamthafte Ausnützung je Zo-
nentyp nicht geändert wird. 

 3 Im Minimum sind 80% der Geschossflächen-Kontingente zu realisie-
ren. Wird die Überbauung in Etappen geplant, ist ein Nachweis zu er-
bringen, dass das zulässige Kontingent unter Einbezug des vorgeleg-
ten Teilprojekts eingehalten respektive ausgeschöpft werden kann. 

 

3 Verkehr 

 

§ 12 Erschliessung 

Erschliessung 1 Die Zu- und Wegfahrt in die unterirdische Einstellhalle darf lediglich 
über den im Situationsplan 1:500 dargestellten Zu- und Wegfahrt er-
folgen. 

 2 Die Rampe der unterirdischen Einstellhalle muss in das Gebäude des 
Baubereichs F integriert werden.  

 3 Für Notfahrzeuge ist ab der Hubelstrasse die Zufahrt bis zum Bau-
bereich G sicherzustellen. Die Lage und Dimensionierung der Feuer-
wehrzufahrt kann bei geänderten Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt 
der Baueingabe abweichend vorgesehen werden. 

 4 Die erforderlichen Sichtverhältnisse sind im Rahmen des Baugesuch-
verfahrens gemäss dem kantonalen Merkblatt "Sicht im Strassen-
raum" nachzuweisen.  

 5 Entlang der Hubelstrasse ist spätestens mit der Überbauung gemäss 
§6a SNV auf der Parzelle 324 ein 2.0 m breites Trottoir zu realisieren. 
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§ 13 Parkierung 

Parkierung 1 Sämtliche Pflichtparkfelder sind mit Ausnahme der Parkfelder für Be-
sucher und für Kunden unterirdisch in einer gemeinsamen Einstellhalle 
anzuordnen. Eine ausreichende Anzahl an Lademöglichkeiten für die 
Parkfelder und die Zweiradabstellplätze sind innerhalb der Einstell-
halle mit mindestens Ausbaustufen C1 nach SIA 2060 zu erstellen. 

 2 Für die Baubereiche A bis G sind oberirdische Parkfelder für Besu-
cher nur in dem im Situationsplan 1:500 bezeichnetem Standort zuläs-
sig. Es ist ein behindertengerechtes Parkfeld zu erstellen. Die Beläge 
müssen sickerfähig sein. 

 3 Die Kundenparkplätze sind direkt über die Hauptstrasse zu erschlies-
sen und nur im Situationsplan 1:500 bezeichnetem Bereich zulässig. 
Einer der Parkfelder ist behindertengerecht auszuführen. Mindestens 
ein Parkplatz ist mit einer öffentlich zugänglichen Lademöglichkeit für 
Elektrofahrzeuge auszustatten. Der definitive Standort für Ein- und 
Ausfahrt richtet sich nach Strassenbreite und der einzuhaltenden 
Sichtzone. 

 4 Im Vorplatzbereich des Baubereichs B kann ein Anlieferungsbereich 
im Unterabstand zur Hauptstrasse erstellt werden. Die Zu- und Weg-
fahrt ist nur in Vorwärts-Richtung zulässig. Der Bereich ist als Güter-
umschlagplatz zu markieren bzw. zu signalisieren. 

 

§ 14 Veloparkplätze 

Veloparkplätze 1 Mindestens 30 %, der für die Wohnnutzung erforderlichen Velopark-
plätze, sind oberirdisch als Abstellplätze in der Nähe der im Situations-
plan 1:500 bezeichneten Standorten (Hauseingänge) zu erstellen. 

 

§ 15 Standort Entsorgung 

Standort Entsorgung 1 An dem im Situationsplan 1:500 bezeichneten Standort ist eine Ent-
sorgungsstelle für das gesamte Gestaltungsplangebiet zu realisieren. 

 

§ 16 Fusswegverbindung 

Fusswegverbindung 1 Die im Situationsplan 1:500 eingetragene öffentliche Fusswegverbin-
dung ist als durchgehender Fussweg gemäss §5 mit befestigten Belä-
gen zu sichern. Um die öffentlichen Durchwegung zu sichern, ist bis 
zum Zeitpunkt der vorliegenden Baubewilligung ein öffentlich-rechtli-
cher Vertrag mittels Eintragung im Grundbuch zu verankern. 

 2 Die im Situationsplan 1:500 eingetragene halböffentliche Fussweg-
verbindung ist als arealinterner durchgehender Fussweg gemäss §5 
mit sickerfähigen und rollstuhlgängigen Belägen zu sichern und ver-
bindet den Strassenraum Hauptstrasse über den zentralen Spiel- und 
Begegnungsbereich mit dem öffentlichen Fussweg.  

 3 Die Wege sind mit der Fertigstellung der Umgebung über die ganze 
Überbauung zu erstellen. 
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 4 Die Breiten der Fusswegverbindungen müssen mindestens 2.5 m be-
tragen. 

 

4 Umgebung 

 

§ 17 Umgebungsgestaltung 

Umgebungsgestaltung 1 Der Aussenraum ist für die gemeinschaftliche Nutzung funktional, at-
traktiv, abwechslungsreich sowie gestalterisch und ökologisch hoch-
wertig zu gestalten. Die im Situationsplan weiss dargestellten Flächen 
innerhalb des Gestaltungsplanperimeters sind insbesondere so zu ge-
stalten, dass eine hoher Biodiversität entsteht und ein ökologischer 
Ausgleich ermöglicht wird (z.B. Blumenrasen, kleine Sträucher, flä-
chige Bodendecker etc.) 

 2 Es sind standortgerechte und überwiegend einheimische Baum- und 
Strauchsorten zu verwenden. An den im Situationsplan 1:500 bezeich-
neten Standorten sind Bäume (Lage und Durchmesser Baumkrone 
schematisch) zu pflanzen und entsprechend zu pflegen. 

 3 Die Umgebungsgestaltung regelt darüber hinaus in welcher Abfolge 
welche Umgebungsbereiche zu realisieren sind. Sie ist mit der Bau-
eingabe der allfällig ersten Etappe über alle Baubereiche einzu-
reichen. Bei einer Überbauung in Etappen wird diese zur verbindlichen 
Vorgabe für alle weiteren Etappen. Eine Anpassung ist in begründeten 
Fällen gestützt auf die aktuellen Bedürfnisse möglich. 

 4 Im Umgebungsplan sind die Höhenverhältnisse sowie die Art der Be-
pflanzung, der Beläge und der Grünflächen auszuweisen. 

 5 Im Sinne des Umgebungskonzeptes dürfen private Aussenbereiche 
nur durch eine einheitliche und lockere Bepflanzung differenziert wer-
den. Durchgegend geschlossene Einzäunungen und Hecken sind un-
zulässig. Es gilt eine allgemeine Höhenbeschränkung von max. 1.2 m. 
Punktuelle Erhöhungen zur Gewährleistung des Sichtschutzes bei 
empfindlichen Bereichen (private Aussenbereiche) z.B. gegenüber 
den halböffentlichen und öffentlichen Fusswegeverbindungen sind in 
geringem Masse zulässig. 

 6 Bei Baubereich C ist der Geländesprung vom Niveau Parkplatz zum 
Gemeinschaftsgarten als leicht abgestufte und bepflanze Mauer aus-
zugestalten.  

 

§ 18 Vorplatzbereich Hauptstrasse 

Vorplatzbereich Haupt-
strasse 

1 Der Bereich zwischen dem Fahrbahnrand und den Fassaden muss 
gestützt auf ein einheitliches Konzept als eine weitgehend offene Flä-
che mit Sitzmöglichkeiten gestaltet sein. 

 2 Ein Anlieferungsbereich für Warenumschlag mit den Abmessungen 
von 2.5m auf 12.0m ist bei Baubereich B innerhalb des im Situations-
plan bezeichneten Bereichs für Anlieferung nur zulässig, wenn im 1. 
Vollgeschoss des Baubereichs C ein Detailhändler betrieben wird. Er 
hat sich in den Vorplatzbereich gestalterisch zu integrieren und muss 
sich durch andere Materialität (z.B. Pflasterung) vom übrigen Vorplatz-
bereich optisch abheben. Der Anlieferungsbereich ist ggf. nur mit einer 
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dezenten Bodenbeschriftung versehen. Auf eine zusätzliche Beschrif-
tungstafel ist zu verzichten.  

 3 An den im Situationsplan 1:500 bezeichneten Stellen sind hochstäm-
mige Einzelbäume zu pflanzen. 

 4 Im gesamten Vorplatzbereich ist nur eine niederschwellig/zurückhal-
tende und indirekte Beleuchtung bzw. Reklame zulässig. 

 5 Die Ausgestaltung hat in enger Abstimmung mit dem Betriebs- und 
Gestaltungskonzept der Kantonsstrasse K413 zu erfolgen. 

 6 Der Vorplatzbereich Hauptstrasse ist so zu gestalten, dass ein Be-
fahren von Motorfahrzeugen nicht ermöglicht wird. 

 

§ 19 Spiel- und Begegnungsbereich 

Spiel- und Begegnungsbe-
reiche 

1 Die im Situationsplan 1:500 bezeichneten Spiel- und Begegnungs-
bereiche sind als gemeinschaftlich nutzbare Aufenthalts- und Spielflä-
che für unterschiedliche Altersgruppen multifunktional und mit hoher 
Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität zu gestalten.  

 2 Im zentralen Bereich sind mindestens zwei hochstämmige Einzel-
bäume zu pflanzen und ein gedeckter Spielbereich anzulegen. 

 3 Der gemeinschaftliche Aussenbereich zwischen den Baubereichen 
A, B und D ist im Sinne des Freiraumkonzeptes z.B. mit Boccia, Tisch-
tennis und Sitzstufen auszustatten. 

 4 Im Aussenbereich bei Baubereich C ist ein Gemeinschaftsgarten mit 
Blumenwiesen, Beeten und Obstbäumen anzulegen.  

 5 Die Spiel- und Begegnungsbereiche sind mit der Überbauung der 
angrenzenden Baubereiche zu erstellen. Sie müssen durch die Grund-
eigentümer unterhalten werden, zugänglich bleiben und dürfen nicht 
zweckentfremdet werden. 

 

5 Diverse Bestimmungen 

 

§ 20 Gestaltung der Bauten und Anlagen 

Gestaltung der Bauten 
und Anlagen 

1 Alle Bauten und Anlagen innerhalb der Baubereiche A bis G sind für 
sich und in ihrem Zusammenhang so zu gestalten, dass eine beson-
ders gute Gesamtwirkung gemäss wegleitenden Richtprojekt entsteht: 

- Die Gebäude sind durch ein klares Volumen und eine ruhige Er-
scheinungsform charakterisiert.  

- Es sind gut aufeinander abgestimmte Farben in zurückhaltenden 
Naturtönen zu verwenden. 

- Es sind hochwertige und nachhaltige Materialien im ortsüblichen 
Stil wie Holz, verputze Aussenwärmedämmung, Beton- und Na-
tursteine zu verwenden. 

- Die Fassaden sind zu strukturieren (Fassadengliederung). Das 
Sockelgeschoss bei Baubereich A bis C ist optisch abzusetzen. 

- Die Grösse der Fassadenöffnungen muss ortstypisch sein (z. B. 
Lochfenster, keine Bandfenster). 
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- Erker sind nicht erlaubt, auskragende Gebäudeteile sind nur in 
Form von Vordächern oder Balkone zulässig 

- Dachaufbauten sind farblich ins Dach zu integrieren. 

Mit der Baueingabe ist ein Farb- und Materialkonzept einzureichen. 

 

 2 In den Baubereichen A bis C ist auf eine besonders gute Einpassung 
der Bauten in den Strassenraum zu achten. Die Hauptzugänge in den 
Baubereichen A und B sind auf der strassenseitigen Gebäudefassade 
anzuordnen. 

 

§ 21 Qualitätssicherung 

Qualitätssicherung 1 Bauprojekte sind dem Gemeinderat frühzeitig anzuzeigen. Sie sind 
durch ein Fachgremium aus zwei bis drei vom Gemeinderat gewählten 
Mitgliedern zu begleiten. 

 2 Das Fachgremium berät die Bauherrschaft insbesondere hinsichtlich 
der Gestaltung der Bauten und Anlagen gemäss § 20 und der Umge-
bungsgestaltung gemäss § 17.  

 3 Zur Beurteilung der Frage, ob ein Bauvorhaben den qualitativen An-
forderungen sowie dem Ziel und Zweck des Gestaltungsplans ent-
spricht, kann der Gemeinderat auf Kosten der Bauherrschaft ein Fach-
gutachten einholen.  

 4 Die Bebauung und Umgebungsgestaltung haben über das gesamte 
Areal eine einheitliche Architektursprache bzw. ein einheitliches Er-
scheinungsbild aufzuweisen. 

 5 Zur Beurteilung der Qualität der Bauprojekte sind das Richtprojekt 
und Umgebungskonzept gemäss § 2 Abs. 2 wegleitend.  

 

§ 22 Energie 

Energie 1 Der Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser ist mindestens zu 
80 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Die Anforderungen 
des EnergieStadt-Labels sind zu berücksichtigen. 

 2 Sofern möglich ist der Anschluss an das Fernwärmenetz/Wärmever-
bund zu bevorzugen. 

 3 Auf allen Dachflächen mit Südost- und Südwestausrichtung sind 
vollflächig Indach-Photovoltaik-Anlagen vorgeschrieben. 

 

6 Schlussbestimmungen 

 

§ 23 Inkrafttreten / Änderung und Aufhebung 

Inkrafttreten 1 Der Gestaltungsplan tritt mit der kantonalen Genehmigung in Kraft. 

Änderung und Aufhebung 2 Die Änderung oder Aufhebung des Gestaltungsplans erfordert das-
selbe Verfahren wie der Erlass. 

 


